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A. Auftragsannahme

I. Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der 

Vision Zero e.V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "Vision Zero e.V" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den von uns geführten Bü chern und

den uns dar über hin aus vor ge leg ten Be le gen und Bestandsnach weisen, die wir auf tragsge mäß nicht ge-

prüft haben, unter Be rücksichti gung der erteil ten Auskünfte nach gesetzlichen Vorga ben und nach den in-

ner halb die ses Rah mens lie gen den Anwei sungen des Auftragge bers zur Aus übung be stehen der Wahl-

rechte zu ent wi ckeln. Diesen Auftrag zur Er stellung ohne Beur tei lungen haben wir im Monat Februar 2025

in unseren Kanzlei räu men durch ge führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen den

Tä tig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf tragen den ge-

setz li chen Ver tre tung des Auftraggebers, die über die Aus übung al ler mit der Aufstellung verbundenen Ges-

taltungsmöglich keiten und Rechtsakte zu ent schei den hat te.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führ ten, in Kenntnis ge setzt

und von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestaltungsmög-

lichkeiten (Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in Ver-

bin dung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfol gen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auf-

trags durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit ten, die

ver ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen der

SPITZWEG Partnerschaft mbB, Stand 01.01.2018" maßgebend.
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II. Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die

ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die Grund sät-

ze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver ant wort lich keit (§ 57 StBerG).

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sent-

lichkeit be ach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Han dels-

und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Sat zung.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahres ab-

schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer ge setzli-

cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rech nungs le-

gung be gan gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand hat uns die angeforderte berufsübliche Voll stän dig keitserklärung bezüglich der Buch füh rung,

Be le ge und Bestandsnachweise sowie der uns er teilten Aus künfte schriftlich erteilt, die wir zu den Ak ten ge-

nom men haben.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresabschlus-

ses erfolgte in der Weise, dass wir dem zuständigen Organ des Unternehmens als Grundlage seiner Er klä-

rung den Ent wurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und einen Entwurf dieses Erstel lungs-

be richts vor ge legt haben.
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B. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

I. Rechtliche Verhältnisse

Vereinsname: Vision Zero e.V.

Rechtsform: e.V.

Sitz:  Berlin

Anschrift: Invalidenstraße 113

 10115 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister Charlottenburg

 37845 B

 Die letzte Eintragung datiert vom 13.10.2020

Satzung: Gültig in der Fassung vom 25.09.2019

 mit Nachtrag vom 01.12.2019

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Vereinszweck: Zweck des Vereins ist die Bekämpfung von Krebskrankhei-

ten durch die

 a. Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs.

2 Nr. 1 AO);

 b. Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 AO);

 c. Förderung der Erziehung und Volksbildung auf dem Ge-

biet des Gesundheitswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO).

Vorstand:  Vorsitzender: Daniel Bahr

 Schatzmeister: Prof. Dr. Dr. von Bergwelt

 Stellvertreterin: Dr. Ruth Hecker und 

 Stellvertreter: Prof. Dr. Michael Hallek

 Generalsekretär mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen:

 Dr. Georg Ralle
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II. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/680/70849

Unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 1 KStG liegt hinsichtlich der wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebe vor.

Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG liegt hinsichtlich der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe

vor.

Der Verein unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.
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C. Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung – des Vereins Vision Zero e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezem-

ber 2024 un ter Be ach tung der deutschen steuerrechtlichen Vorschrif ten und der er gän zen den Be stim mun-

gen der Sat zung er stellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vor ge leg ten

Be lege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns er teilten Aus-

künf te.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kam-

mer zu den Grundsätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. 

 

München, den 11.02.2025

Michael Pfettner
Rechtsanwalt
Steuerberater

Sonja Pförtsch
Steuerberaterin
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A N L A G E N



BILANZ zum 31.12.2024

Vision Zero e.V., Berlin
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AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 15.000,00 0,00

II. Kasse, Bank 213.569,14 240.015,00

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Gewinnrücklagen
Freie Gewinnrücklagen 200.000,00 158.661,50

II. Ergebnisvorträge
Ideeller Bereich 47.591,04 228.593,61

III. Ergebnisvortrag 31.125,05- 181.002,57-

B. RÜCKSTELLUNGEN

sonstige Rückstellungen 5.000,00 3.500,00

C. VERBINDLICHKEITEN

Sonstige Verbindlichkeiten 7.103,15 262,46

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 30.000,00

228.569,14 240.015,00 228.569,14 240.015,00



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Vision Zero e.V., Berlin
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen
Mitgliedsbeiträge 567.560,00 492.270,00

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Personalkosten 160.313,38 139.563,92
2. Reisekosten 20.761,35 19.538,70
3. Übrige Ausgaben 376.271,82 355.508,45

557.346,55 514.611,07

Gewinn/Verlust ideeller Bereich 10.213,45 22.341,07-

B. JAHRESERGEBNIS 10.213,45 22.341,07-

Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1
Nr. 3 AO) 41.338,50 158.661,50

C. ERGEBNISVORTRAG 31.125,05- 181.002,57-



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Vision Zero e.V., Berlin
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AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR

Sonstige Vermögensgegenstände
070100 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) 15.000,00 0,00

Kasse, Bank
094500 Deutsche Apotheker- und Ärztebank 213.569,14 240.015,00

Summe Aktiva 228.569,14 240.015,00



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Vision Zero e.V., Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2024, Vision Zero e.V., Seite  12

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR

Freie Gewinnrücklagen
107000 Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO 200.000,00 158.661,50

Ideeller Bereich
108200 Vortrag ideeller Bereich 47.591,04 228.593,61

Ergebnisvortrag
ERGEBNISVORTRAG 31.125,05- 181.002,57-

sonstige Rückstellungen
122000 Sonstige Rückstellungen 5.000,00 3.500,00

Sonstige Verbindlichkeiten
180100 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 7.103,15 262,46

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN

199000 Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 30.000,00

Summe Passiva 228.569,14 240.015,00



KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Vision Zero e.V., Berlin
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

IDEELLER BEREICH

Mitgliedsbeiträge
211000 Mitgliedsbeiträge Firmen 565.000,00 490.000,00
211001 Mitgliedsbeiträge Personen 2.550,00 2.100,00
211010 Spendeneinnahmen 10,00 567.560,00 170,00

Personalkosten
255000 Anteilige Personalkosten 160.313,38 139.563,92

Reisekosten
256001 Reisekosten 20.761,35 19.538,70

Übrige Ausgaben
270001 Office Service 3.570,00 3.272,50
270002 Domain- und Websidekosten 2.539,62 5.325,42
270003 Nebenkosten des Geldverkehrs 2,60 0,00
270004 Geschäftsausstattung 269,17 22,01
270005 Veranstaltungskosten 25.630,04 32.430,14
270006 Anzeigen, Plakate etc. - Broschüren 76.382,81 65.303,25
270007 Vision Zero Summit 2023 180.920,79 161.203,33
270009 Grundausstattung Technik/IT/IT-Support 1.617,46 5.593,61
270010 Kommunikationskosten(Tel./Intern./Porto) 1.064,24 1.481,82
270011 Medical Writing (PR und externe Redakt.) 44.796,26 33.350,18
270012 Werbemittel D. Liepold (Imageflyer etc.) 5.804,40 2.824,07
270013 Versendungen Pressemitteilungen 3.409,35 6.673,52
270014 Honorare Moderatoren und Referenten 13.923,00 1.309,00
270015 Beteiligung EHDS-Projekt 0,00 14.875,00
275300 Versicherungen, Beiträge 380,45 481,97
280000 Mitgliederpflege 2.702,42 1.405,74
280200 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 4.671,19 2.748,79
289400 Rechts- und Beratungskosten 8.588,02 16.905,10
290000 Sonstige Kosten 0,00 376.271,82 303,00

JAHRESERGEBNIS
JAHRESERGEBNIS 10.213,45 22.341,07-

Einstellungen in die freien
Ergebnisrücklagen
(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)

396500 Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO 41.338,50 158.661,50

ERGEBNISVORTRAG
ERGEBNISVORTRAG 31.125,05- 181.002,57-
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Unterschrift des Vorstands

Berlin, 11.02.2025 

  
Schatzmeister

Berlin, 11.02.2025 

  
Generalsekretär
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Allgemeine Auftragsbedingungen der SPITZWEG Partnerschaft mbB



Allgemeine Auftragsbedingungen der 
SPITZWEG Partnerschaft mbB 

Stand 1. Januar 2018 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der
SPITZWEG Partner schaft mbB und ihren Auftraggebern, so weit
nicht et was anderes aus drücklich schriftlich vereinbart oder ge-
setz lich zwingend vorge schrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwi schen
der SPITZWEG Partnerschaft mbB und dem Auftrag ge ber herlei-
ten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingen-
den ge setzlichen Regelungen ergibt. Im Hin blick auf solche An-
sprüche gel ten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
ge genüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbar te Leistung, nicht
ein bestimmter wirtschaftli cher Erfolg. Der Auftrag wird nach den
Grund sätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung aus ge führt. Die
SPITZWEG Partnerschaft mbB übernimmt im Zusam menhang
mit ihren Leis tungen keine Aufgaben der Ge schäfts führung; sie ist
für die Nutzung oder Umsetzung der Er gebnisse ihrer Leistun gen
nicht verantwortlich. Die SPITZWEG Partner schaft mbB ist be-
rech tigt, sich zur Durch führung des Auftrages sach verständi ger
Personen zu bedie nen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf  außer bei
be triebswirtschaftlichen Prü fungen  der ausdrücklichen schriftli-
chen Ver einbarung, sofern das Mandat nicht notwen dig erweise
mit aus ländischem Recht in Berührung kommt. 

(3) Ändert sich die Sach oder Rechtslage nach Abgabe der ab-
schließenden beruflichen Äuße rung, so ist die SPITZWEG Part-
ner schaft mbB nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Än de run-
gen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuwei sen, es sei
denn, es handelt sich um ein Dauermandat. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass der SPITZWEG
Part nerschaft mbB alle für die Ausführung des Auftrages not wen-
digen Unter lagen und weiteren Informatio nen rechtzeitig übermit-
telt wer den und ihr von allen Vorgän gen und Umständen Kennt nis
ge geben wird, die für die Aus führung des Auftrages von Be deu-
tung sein kön nen. Dies gilt auch für die Un terlagen und wei teren
Infor ma tionen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh rend der Tä-
tigkeit der SPITZ WEG Partnerschaft mbB be kannt wer den. Der
Auftrag geber wird der SPITZWEG Partner schaft mbB geeig nete
Aus kunftsper so nen benennen. 

(2) Auf Verlangen der SPITZWEG Partner schaft mbB hat der Auf-
traggeber die Vollstän digkeit der vorgelegten Unterlagen und der
weiteren Informationen sowie der gegebenen Aus künfte und Er-
klä rungen in einer von der SPITZWEG Partner schaft mbB for-
mulier ten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhän gig-
keit der Mitarbeiter der SPITZWEG Partnerschaft mbB ge fähr det.
Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses ins beson dere für
An gebote auf Anstellung oder Übernahme von Organ funktionen
und für An gebote, Aufträge auf eigene Rech nung zu über neh men.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte 

(1) Soweit die SPITZWEG Partner schaft mbB Ergebnis se im Rah-
men der Bearbeitung des Auftrags schrift lich darzustellen hat,

ist allein diese schriftliche Darstellung maßgebend. Ent würfe
schrift licher Darstellungen sind unverbindlich. 

(2) Mündliche Erklärungen und Auskünfte der SPITZWEG Part-
ner schaft mbB sind nur dann verbind lich, wenn sie schrift lich be-
stätigt werden. Erklärungen und Auskünfte der SPITZWEG Part-
nerschaft mbB au ßerhalb des erteilten Auf trags sind stets unver-
bindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung der SPITZWEG Part-
ner schaft mbB 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen der SPITZWEG Part-
ner schaft mbB (Berichte, Gutachten, Ar beitsergebnisse oder Aus-
züge von Arbeitsergebnis sen – sei es im Entwurf oder in der End-
fassung) oder die Infor mation über das Tätig werden der
SPITZWEG Part ner schaft mbB für den Auftrag ge ber an ei nen
Drit ten bedarf der schriftlichen Zustimmung der SPITZWEG Part-
ner schaft mbB, es sei denn, der Auftrag geber ist zur Wei tergabe
oder Information aufgrund eines Gesetzes oder ei ner be hördli-
chen An ordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen der SPITZWEG
Part nerschaft mbB und die Information über das Tätigwerden der
SPITZWEG Partnerschaft mbB für den Auftraggeber zu Werbe-
zwecken durch den Auftrag geber ist unzulässig. 

7. Ansprüche bei Pflichtverletzungen, Offenbare Unrich tig kei ten 

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch darauf, dass ein Feh ler bei der
Bearbeitung des von der SPITZWEG Partner schaft mbB über-
nommenen Auftrages beseitigt oder die Folgen ei nes Feh lers 
soweit möglich durch anderweitige Maßnah men be seitigt oder 
gemindert werden. Unabhän gig hiervon stehen dem Auftrag-
geber die ge setzlichen Ansprüche bei Pflichtver letzungen mit 
folgenden Maß ga ben zu: Für Scha denser satz ansprüche gilt 
Ziffer 9; ein Rück tritt vom Vertrag ist nur bei ei ner von der
SPITZWEG Part nerschaft mbB zu ver tretenden Pflicht verlet zung
zulässig. 

(2) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Re chen-
fehler und formelle Mängel, die in einer berufli chen Äu ße rung
(Bericht, Gutachten und dgl.) der SPITZWEG Part ner schaft mbB
enthalten sind, können jederzeit von der SPITZWEG Part ner-
schaft mbB auch Dritten gegen über be richtigt werden. Un rich-
tigkeiten, die geeignet sind, in der be ruflichen Äußerung der
SPITZWEG Partnerschaft mbB ent haltene Ergebnisse in Frage
zu stellen, be rechti gen die SPITZWEG Partner schaft mbB, die
Äußerung auch Dritten ge gen über zu rückzunehmen. In den vor-
ge nannten Fällen ist der Auf trag geber von der SPITZWEG Part-
nerschaft mbB tun lichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB ist nach Maßga be der Ge-
setze verpflichtet, über alle Tatsachen und Umstän de, die ihr bei
ihrer Berufstätigkeit anvertraut und bekannt werden, Still schwei-
gen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftrag ge ber sie von die-
ser Schweige pflicht entbindet. 

(2) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB wird bei der Ver arbei tung
von personenbezogenen Daten die nationalen und euro parechtli-
chen Regelungen zum Datenschutz be achten. 

(3) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB ist befugt, ihr an ver traute
personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbe stim mung des
Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte ver arbeiten zu las-
sen.
 



 

9. Haftung und Haftungsbeschränkung 

(1) Für die Durchführung des Auftrages kommen der Auftragge ber
und die SPITZWEG Partnerschaft mbB überein, dass die Haftung
der SPITZWEG Partnerschaft mbB für etwaige Berufs versehen im
Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 10 Mio. € be schränkt ist. Es wird
bestätigt, dass derzeit auch tatsächlich ein Versicherungs schutz in
Höhe von 10 Mio. € zur Verfügung steht. Die Haftungs beschrän-
kung gilt nicht im Falle einer Verletzung von Körper, Le ben und
Gesundheit. Eine etwaige Haftung der SPITZWEG Part nerschaft
mbB für Vorsatz und grobe Fahrlässig keit bleibt unbe rührt. 

(2) Der Auftragnehmer weist darauf hin, dass das Schadensrisiko
des übernommenen Auftrags die Haftungshöchstgrenze von 10
Mio. € über steigen kann. Die SPITZWEG Partnerschaft mbB wä re
daher bereit, ei ne höhere Einzelversicherung für dieses Man dat
abzuschließen, wenn der Auftraggeber dies ausdrücklich wünscht
und die daraus entstehende Prämienverpflichtung über nimmt. 

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch ge-
gen über Dritten, die in den Schutzbereich des Vertrags einbezo-
gen sind. 

10. Pflichtverletzungen des Auftraggebers 

Vertragsverletzungen des Auftraggebers, insbesondere Zah lungs-
verzug oder das Unterlassen einer dem Auftraggeber nach Ziffer 3
oder sonst wie obliegenden Mitwirkung, geben der SPITZWEG
Partnerschaft mbB nach Ablauf einer angemesse nen Nachfrist –
bei Unzumutbarkeit des Setzens einer Nachfrist jedoch sofort –
das Recht, vom Vertrag zurück zutreten und/oder Schadenersatz
statt Leistung zu verlangen. Bei Zah lungsverzug ist die
SPITZWEG Part nerschaft mbB ferner berechtigt, ein Zu rückbe-
haltungsrecht für sämtliche noch ausstehenden Leistun gen aus-
zuüben oder Voraus zahlungen zu verlangen. 

11. Ergänzende Bestimmungen für Steuerberatungsaufträge 

(1) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB ist berechtigt, sowohl bei
der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der
Dauer be ratung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, ins-
beson dere Zah lenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu
legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Sie hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihr festgestellte Unrichtigkeiten hinzu weisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von
Fri sten erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass die SPITZ-
WEG Part nerschaft mbB hierzu ausdrücklich den Auftrag über-
nommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber der SPITZWEG
Partnerschaft mbB alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzule-
gen, dass der SPITZWEG Part nerschaft mbB eine angemessene
Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. 

(3) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklä-
rung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht
die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraus set-
zungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden um satz-
steuer rechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind.
Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur
Geltend machung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernom men. 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen der SPITZWEG Partnerschaft mbB
und dem Auftraggeber kann auch per E Mail erfolgen. Soweit der
Auftraggeber eine Kommunikation per E Mail nicht wünscht oder
besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Ver-
schlüs selung von E Mails, wird der Auftraggeber die SPITZWEG
Partner schaft mbB entsprechend in Textform informieren. 

13. Vergütung 

(1) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB hat neben ihrer Ge bühre-
n oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen;
die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Sie kann angemes-
sene Vorschüsse auf Vergütung und Auslage nersatz verlangen
und die Auslieferung ihrer Leistung von der vollen Befriedigung
ihrer An sprüche abhängig machen. Meh rere Auftraggeber haften
als Ge samtschuldner. 

(2) Vorbehaltlich anderweitiger Abreden ist die Vergütung, ein-
schließlich Auslagen, vierzehn Tage nach Leistung und Rech-
nungs stellung zur Zahlung fällig. 

(3) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Auf rech-
nung gegen Forderungen der SPITZWEG Partnerschaft mbB auf
Ver gü tung und Auslagenersatz nur mit unbestritte nen oder
rechts kräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

14. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen 

(1) Die SPITZWEG Partnerschaft mbB bewahrt die im 
Zusammen hang mit der Erledigung eines Auftrages ihr überge-
benen und von ihr selbst angefertigten Unterlagen sowie den
über den Auftrag ge führten Schriftwechsel bei Rechtsbera-
tungsaufträgen fünf Jahre, bei Steuerberatungsaufträgen sie ben
Jahre auf. 

(2) Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag hat die
SPITZWEG Partnerschaft mbB auf Verlangen des Auf traggebers
alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus An lass ihrer Tätigkeit
für den Auftrag von diesem oder für die sen erhalten hat. Dies gilt
jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen der SPITZWEG
Part nerschaft mbB und ihrem Auf traggeber und für die Schrift-
stücke, die dieser bereits in Ur schrift oder Abschrift besitzt. Die
SPITZWEG Partnerschaft mbB kann von Unterlagen, die sie an
den Auftraggeber zu rückgibt, Abschriften oder Fotokopien anferti-
gen und zurück behalten. 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus er ge-
ben den Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. 

16. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Auftragsbedingungen ganz oder
teil weise unwirksam oder undurchführbar sein oder wer den, 
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. 


